
 

 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
 Kanton Basel-Landschaft 
  
  Sekundarschule Birsfelden 
 

Schulordnung 
Die Schulordnung soll einen geregelten Schulbetrieb sicherstellen und den 
Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern sowie den nicht 
unterrichtenden Mitarbeitenden der Schule den Umgang miteinander erleichtern. 
 

1. Verhalten: Von allen wird im Schulhaus, auf dem Pausenplatz sowie auf dem 
Schulweg ein rücksichtsvolles Verhalten erwartet. 

 
2. Aufenthalt im Schulhaus: Das Rutschen auf dem Treppengeländer ist im ganzen 

Schulhaus zu unterlassen. Während der Unterrichtszeit ist in den Gängen auf 
absolute Ruhe zu achten. In der unterrichtsfreien Zeit ist der Aufenthalt im 
Schulhaus nicht gestattet.  

 
3. Lektionsbeginn: Beim ersten Läuten wird das Schulhaus betreten, beim zweiten 

Läuten sind die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer bereit für den 
Unterricht. 

 
4. Grosse Pausen: Die grossen Pausen um 10 Uhr und um 15 Uhr müssen draussen 

verbracht werden. Das Pausenareal darf nicht verlassen werden. 
 
5. Spiele: Das Ballspielen ist nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen gestattet. 

Rollbrettfahren und lärmendes Spielen auf dem Pausenplatz sind während der 
Unterrichtszeit verboten. 

 
6. Fahrzeuge: Für das Parkieren der Velos ist der dafür eingerichtete Abstellplatz zu 

benützen. Auf dem Schulhausplatz darf weder Velo noch Töffli gefahren werden. 
Trottinetts müssen beim Betreten des Schulhauses zusammengeklappt werden. 

 
7. Sicherheit: Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen ist strikt verboten. 
 
8. Essen und Trinken: Kaugummis sind im Schulhaus verboten. Gegessen und 

getrunken wird nur in den Pausen (Ausnahme Wasser). 
 
9. Ordnung: Sämtliche Abfälle gehören in den Abfalleimer. Pet-Flaschen werden in die 

dafür vorgesehenen Sammelcontainer geworfen. Das Spucken ist auf dem ganzen 
Schulareal verboten. 

 
10. Benützung der Räumlichkeiten: Jede Klasse ist für den Zustand des 

Unterrichtszimmers verantwortlich. Die benutzten Räume sind ordentlich zu 
hinterlassen. Für mutwillige Beschädigungen jeglicher Art ist jede Schülerin, jeder 
Schüler haftbar.  

 
11. Suchtmittel: Auf dem Schulareal sind das Rauchen und das Konsumieren von 

alkoholischen Getränken und anderen Suchtmitteln verboten.  
 
12. Handy/MP3-Player: Sämtliche mitgebrachten elektronischen Geräte sind mit 

Betreten des Schulareals ausgeschaltet und nicht sichtbar. 
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